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der Anfrage der Abgeordneten Dr. Reinhart und Genossen be­

treffend Höhe der Leistungen 2US der Arbeitslosenversicherung 

(Nr. 1260/J) 

Zur Anfrage 

"Welchen Prozentsatz des unmittelbar vor Eintritt des Ver­

sicherungsfalles erworbenen sozialversicherungspflichtigen 

Entgeltes erreicht das Arbeitslosengeld bzw. die Notstands­

hilfe durchschnittlich 

a) in Österreich 

b) iri den einzelnen Bundesländern 

c) und d) bei den Arbeitern und Angestellten im Bereich 

des Bergbaues sowie der Land- und Forstwirtschaft; 

bei den einzelnen wesentlichen Berufsgruppen?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu a) 

Das durchschnittliche Arbeitslosengeld ohne Familienzuschläge 

machte in den ersten fünf Monaten 1981 47,3 % des letzten 

sozialversicherungspf1ichtigen Bruttoentgeltes aus, die durch­

schnittliche Notstandshilfe 47,5 %. Zu berücksichtigen ist 

jedoch, daß Arbeitslosengeld und Kotstandshilfe weder sozial­

versicherungs- noch steuerpflichtig sind und daher auch ein 

Vergleich des Nettoentgeltes mit den Arbeitslosenversicherungs­

leistungen aussagekräftig ist. Das durchschnittliche Arbeits­

losengeld betrug im gleichen Zeitraum 64,56 %, die durch-
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schnittliche Notstandshilfe 61,68 % des Nettoentgeltes 

(berechnet ohne Alleinverdienerabsetzbetrag). Unter 

Berücksichtigung der durchschnittlichen Höhe der Familien­

zuschläge erhöht sich der Prozentsatz des durchschnittli­

chen tatsächlich zur Auszahlung gelangenden Arbeitslosen­

geldbezuges am Bruttoentgelt auf 51,6 % und dem Nettoent­

gelt auf 70,4 %, bzw. bei der Notstandshilfe am Brutto­

entgelt auf 51,4 % und am Nettoentgelt auf 66,8 %. 

Zu b) 

Der Prozentsatz des durchschnittlichen Arbeitslosengel­

des und der Notstandshilfe am sozialversicherungspflich­

tigen Bruttoentgelt schwankt zwischen den einzelnen 

Bundesländern beim Arbeitslosengeld zwischen 47,2 und 

47,4 % und bei der Notstandshilfe zwischen 47,4 und 

47,6 %. Die Prozentsätze weichen also kaum vom österrei­

chischen Durchschnitt ab. 

Für,die einzelnen Bundesländer sind der folgenden Tabelle 

die gewünschten Informationen zu entnehmen: 

Relation zwischen Leistungsbezug und letztem 

sozialversicherunaspflichtigen Bruttoentgelt in 

den einzelnen Bundesländern 

Bundesländer 

Wien 

Niederösterreich 

Burgenland 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Kärnten 

Arbeitslosengeld 

47,32 

47,33 

47,3 

47,35 

47,26 

47,3 

47,29 

Notstandshilfe 

47,43 

47,63 

47,52 

47,53 

47,37 

47,52 

47,5 
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Tirol 

Vorarlberg 

Zu c) und d) 

- 3 -

47,23 

47,25 

47,43 

47,38 

Aufgrund von Schätzungen muß man den Prozentsatz des durch­

schnittlichen Arbeitslosengeldes am letzten sozialversicherungs­

pflichtigen Entgelt bei den Arbeitern auf 47,3 % und bei den 

Angestellten auf 47,1 % beziffern. Der Anteil des Bezuges am 

Nettoentgelt beträgt nach eie sen Berechnungen bei den Arbeitern 

64,3 und bei den Angestellten 67,2 %. Diese Daten beruhen duf 

Schätzungen meines Ressorts, da wohl Daten über die Zahl dpr 

Bezieher von Leistungen der Arbeitslosenversicherung in 

den wichtigsten Berufsgruppen vorhanden sind, aber leider 

keine über die für sie aufgewendeten Mittel. Während mit 

Hilfe allgemeiner Eink0nmensstatistiken Schätzu~gen über den 

Durchschnittsbezug von Arbeitern und Angestellten möglich waren, 

so erwies sich dies für die gewünschten wichtigsten Berufs­

gruppen als nicht möglich. 

Untergliederungen der pngaben über die Notstandshilfebezüge 

sind leider ebenfalls nicht durchführbar. 

~ 

Der Bunqesminister: 

~~ 
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